
Satzung 
 

zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim 
vom 29. Oktober 2019 

 

 

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 24 und 25 sowie § 27 der Gemeinde-
ordnung (GemO) folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

Artikel I 
 
 
Die Hauptsatzung der Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim vom 07. Oktober 
2005 zuletzt geändert am 26. Februar 2010 wird wie folgt geändert: 
 
1. § 4 (Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf den 

Bürgermeister) erhält folgende neue Fassung: 
 
Auf den Bürgermeister wird die Entscheidung in folgenden Angelegenheiten 
übertragen: 

 
1. Verfügung über Gemeindevermögen sowie die Hingabe von Darlehen der 

Gemeinde bis zu einer Wertgrenze von 2.500 € im Einzelfall, 

2. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren 

Haushaltsmittel bis zu einer Wertgrenze von 5.000 € je Auftrag, 

3. Aufnahme von Krediten nach Maßgabe der Haushaltssatzung, 

4. Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel 

nach Maßgabe allgemeiner Grundsätze und Richtlinien des Gemeinderates, 

5. Stundung gemeindlicher Forderungen bis zu einem Betrag von 2.500 € im 

Einzelfall und Niederschlagung gemeindlicher Forderungen bis zu einem 

Betrag von 1.000 € im Einzelfall, 

6. Qualifizierung einer Straßenbaumaßnahme als Erschließungs- oder 

Ausbaumaßnahme, 

7. Erhebung von Vorausleistungen auf laufende Entgelte, 

8. Ausübung des Vorkaufsrechts bis zu einem Wert von 10.000,-- € im Einzelfall, 

9. Einvernehmen in den Fällen des § 14 Abs. 2 und des § 36 BauGB mit 

Ausnahme von § 31 Abs. 2 und § 35 BauGB, 

10. Vergabe von Standplätzen auf Messen, Volksfesten und ähnlichen 

Veranstaltungen im Sinne des § 14 Abs. 2 GemO,  

11. Entscheidung über die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln zur 

Fristwahrung, 



12. die gemeindliche Vertretung der Mitgliedschaftsrechte in der 

Jagdgenossenschaftsversammlung. 

Die den Eigenbetrieb betreffenden Zuständigkeitsbestimmungen bleiben 

unberührt. Ebenso bleiben sonstige besondere gesetzliche 

Zuständigkeitsbestimmungen unberührt. 

 
 

2. § 7 Abs. 1 (Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters) erhält 
folgende neue Fassung: 

 
(1)  Der Ortsbürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung gemäß § 12 

Abs. 1 Satz 1 KomAEVO. Daneben erhält der Ortsbürgermeister zur 
Abgeltung seiner Kommunikationsauslagen eine Pauschale von 25,-- € 
je Monat.  

 
3. § 8 (Aufwandsentschädigung der Beigeordneten) erhält folgende neue 

Fassung: 
 

(1)  Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung des  
Ortsbürgermeisters eine Aufwandsentschädigung in Höhe der 
Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters nach § 12 Abs. 1. 
Satz 1 KomAEVO. Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters nicht 
für die Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie für jeden Tag der 
Vertretung ein Dreißigstel des Monatsbetrags der dem 
Ortsbürgermeister zustehenden Aufwandsentschädigung. Erfolgt die 
Vertretung insgesamt während eines kürzeren Zeitraums als einen 
vollen Tag, so beträgt die Aufwandsentschädigung insgesamt die Hälfte 
des Tagessatzes nach Satz 2. Eine nach Absatz 2 gewährte 
Aufwandsentschädigung ist anzurechnen. 

 
(2) Ehrenamtliche Beigeordnete, die nicht Mitglied des 

Verbandsgemeinderates sind, jedoch in Vertretung des 
Ortsbürgermeisters an Sitzungen des Verbandsgemeinderates 
teilnehmen und denen keine Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 
gewährt wird, erhalten für die Teilnahme an diesen Sitzungen von der 
Ortsgemeinde eine Aufwandsentschädigung. Sie beträgt je Sitzung die 
Hälfte des Tagessatzes gemäß Absatz 1 Satz 2, mindestens jedoch 
13,20 €. Entsprechendes gilt für die Teilnahme an Besprechungen des 
Bürgermeisters der Verbandsgemeinde mit den Ortsbürgermeistern 
gemäß § 69 Abs. 4 GemO. 
 

(3) § 7 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 

4. § 9 (Aufwandsentschädigung für Feldgeschworene) erhält folgende neue 
Fassung: 

 
(1)  Die Feldgeschworenen erhalten für ihre Mitwirkung bei Abmarkungen 

sowie für die Grenzbegänge eine Entschädigung, die nach Stunden 
bemessen wird; die Zeiten für die Wegstrecke vom Wohnsitz zum 
Tätigkeitsort und zurück werden berücksichtigt. Der Stundensatz für die 



Entschädigung richtet sich nach Entgeltgruppe 1 Stufe 2 TVöD. 
Angefangene halbe Stunden sind mit der Hälfte des Stundensatzes zu 
entschädigen. 

 
   (2) § 7 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 
 
5. § 10 (Aufwandsentschädigung für weitere Ehrenämter) erhält folgende 

neue Fassung: 
 

(1) Bachpaten, Beauftragte für das Glockengeläut, Beauftragte oder Paten 
in der Kinder- und Jugendarbeit, Brauchtumspfleger, Bücherei- oder 
Museumsbeauftragte, Dorfgemeinschaftshauspaten, Kulturbeauftragte, 
Ortsbildbeauftragte, Sportanlagenwarte, Umweltbeauftragte, 
Wirtschafts- und Wanderwegewarte sowie Inhaber vergleichbarer 
Ehrenämter erhalten eine Aufwandsentschädigung, die nach 
Stundensätzen bemessen wird; die Zeiten für die Wegestrecken vom 
Wohnsitz bis zum Tätigkeitsort und zurück werden nicht berücksichtigt.  

 
  (2)  § 7 Abs. 2 gilt entsprechend. 

 
 

 

Artikel II 
 
 
Die Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Herschweiler-Pettersheim, den 29.Oktober 2019 
 
 
 
       - Schillo - 
(Ortsbürgermeisterin) 
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